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Volksinitiative zur Teilrevision des Volksschulgesetzes 
betreffend den Sprachunterricht auf der Primarstufe  

vom  1 

Die St immberecht ig ten von Nidwalden,  

gestützt auf Art. 52 Ziffer 2 und Art. 54 der Kantonsverfassung, 

beschl iessen:  

I. 
Das Gesetz vom 17. April 2002 über die Volksschulen (Volksschulge-
setz, VSG)2 wird wie folgt geändert: 

II. GEMEINDESCHULEN 

C. Schulbetrieb 

1. Bestimmungen zum Unterricht auf allen Stufen 

Art. 21 Abs. 2 Lehrplan und Stundentafel 
1 Der Lehrplan enthält die Unterrichtsziele und -inhalte.  

2 Die Stundentafel bestimmt die Aufteilung der Unterrichtszeit auf die 
Fächer. Sie legt fest, welchen fakultativen Unterricht die Gemeinden 
mindestens anzubieten haben. Auf der Primarstufe wird eine Fremd-
sprache unterrichtet. 

3 Der Lehrplan und die Stundentafel werden vom Regierungsrat erlassen; sie sind mit 
den Kantonen der Zentralschweiz und soweit möglich mit denen der Deutschschweiz zu 
koordinieren. 

4 Die zuständigen Instanzen der öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen bestimmen den 
Lehrplan des konfessionellen Religionsunterrichts. 

Art. 84c 5. Fremdsprachen auf der Primarstufe 
Im Schuljahr, das nach dem Inkrafttreten der Änderung von Art. 21. Abs. 
2 beginnt, werden in der 5. und 6. Primarklasse zwei Fremdsprachen 
unterrichtet. Im darauf folgenden Schuljahr werden nur in der 6. Primar-
klasse zwei Fremdsprachen unterrichtet.  
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II. 
Diese Änderung des Volksschulgesetzes tritt gemäss Art. 24 des Wahl- 
und Abstimmungsgesetzes3 in Kraft.  
_______________________ 
1 A 2014, 
2 NG 312.1 
3 NG 132.2 
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